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InlKraftlTreten der Satzung über örtliche
Bauvorsc,hr]ften Gesta[tunässatzung„H[sto,rjscher
Ortskern` Neustadt``, Planbereich 5i, Gem. Neustadt
Der Gemeinderat der Stadt Waibl.ingen hat am
8.  Februar 2o23 aufgrund von  § io  Ba`ugesetz-
buch   (BauGB)   .in.  der   Fassung   vom   3.ii.20i7

(BGBl.  I .2oi7,  S. 3634)  hit Änderungen,  in Ver-
bindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Ba-
den-Württemberg (Gemo) in der Fassung vom
24.7.2ooo  (GBl.  2ooo  S.  58i)  mit  Änderungen
und  §  74  Landesbauordnung  (LBO)  in  der  Fas-
sung vom 5.3.2oio (GBl. 2oio s. 357, 358) mit Än-
derungen  die  Sa.tzung  über  Ödli¢he  Bauvc;r-
schriften  .   Ge§taltüngssa`tzung     „Historischer
Ortskern   Neustadt",   Planbereich   5],   Gemar-
kung Neustadt, als Satzung beschlossen.

Die yorgenannten Örtlichen Bauvors¢hriften
bestehen    aus   dem    Abgrenzungsplah   vom
24.3.2o22  mit gesondertem  Textteil  des  Fach-
bereiches Stadtplanung vom.24.3.2o22 mit Än~
de+un.gen  vom  3i.8.2o22.  Der  räuhiliche  Gel-
tungsbereich   ist  in  dem  abgedr\uckten   Lage-

Plan vom  24.3.2o22 schwarz gestrichelt darge-
stel[t.  Deh örtlichen Bauvorschriften ist die Be-

gründunginderFassungvom'24,3.2o22mitÄn-
derungen vQm o4.io.2o22 beigefügt.

Bisher  geltende  Festsetzungen  der  Gestal-
tungssatzur`g     „Ortskern      Neustadt"     vom

9.7.ig87  werden  durch  diese  Gestaltungssat.-
zung in ihrem Geltungsbereich aufgehoben.

`MitdieserBekanntmachungtrittdiesatzung

ü'ber örtliche Bauvorschriften in Kraft.`,

un%jedj:atBZ6ugnränü;buenrgöwri:jrcdheenBzauuyeodr::Lr:ftn::
kostenloser Einsicht während der Öffnungszei-
ten beim.lc Bau`en im Marktdreieck, Kurze Stra-
ße 24, 2. OG (M.o, Di 8.3o-i2 Uhr, Do i4:3o-i8.3o
Uhr)  und  beim  Fathbereich  Stadtplanung, Ab-
teilung  P[anung. und  Sanierung®im  Marktdrei-
eck, Kurze Straße 24, 4. OG t(Mo, Di, Mi, Fr 8.3.o-
i2   Uhr,   Do   i4.3o-i8.3o   Uhr),   bereitg'ehalten.
Über den  lnhalt wird  auf Verlangen  kostenlos
Auskunft ge8eben.

Die   in   Kraft  getretenen   örtlichen   Bauvor-
schriften mit ihrer Begründung werden e+gän-
zend   auch   .in   das   lnternet   (http://geopor-
tal.waib]ingen.de) eingestellt und über ein zen-
trales lnternetportal des Landes zugänglich ge-
macht (§ ioa Abs. 2 BauGB).

Unbeachtlich  werden  gemäß  §  2i5  BauGB
eine nach § 2i4Abs. i Satz i Nr. i bis 3 BauGB be-
achtliche   Verletzung   der   dort   bezeichneten
Verfahrens-  und  Formvorschriften,  eine  unter

Berücksichtigung  des  §  2i4  Abs.  2  BauGB  be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das
Verhä.ltnis  des  Be-bauungsplanes  und  dt:s  Flä-
chennutzungsplanes uncl nach § 2i4 Abs. 3 Satz
2  BauGB  beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorganges, Wenn sie ,nicht innerhalb eines Jah-
res\ seit dieser Bekanntmachung schriftlich .ge-

genüberd?rstadtwaiblingen'unterD.arlegung
des die Verletzung begründenden Sachverhälts

geltend gemacht worden sind.
Soweit  die   Satzung   über  örtliche   Bauvor-

`schriften   unter   Verletzung   von   Verfahrens-

oder Formvorschriften der Gemo oder von sol-
chen aufgrund det Gemo zustande gekommen
ist, gilt sie ein Jahr nach der Bekanntmachung
als von Anfang an gültig zustande gekommen
(§ 4 Äbs. 4 Satz i Gemo).

dieDjssff8|':,j:ickhetj'twd::nsj{:eunvg:rsdc]:rjgeenne#:
gun'g oder  die  Bekanntmachung  de`r ört[ichen
Bauvorschriften verletzt worden sind (§ 4 Abs. 4
Satz 2 Nr. i Gemo), der`Bürgermeister dem Sat-
zungsbeschluss  nach  §  43  Gemo  wegen  Ge-
setzwidrigkeit  widersprochen  hat  oder  wenn
vor'Ablauf der Jahresfrist  die  Redhtsaufsichts-

behörde  den  Beschluss  beanstandet  hat  oder\die Verletzung der Verfahrens-oder  FormvorL ts::iäeg:ftr::tdzg::::::#,äeb::fos::::."ur;:
schrift gegenüber der Stadt Waiblingen  unter     nach  Ablauf  der  Jahresfrist jedermann  diese
Bezeichnung des sachverhaltes, der die verlet-     Verletzung geltend machen.                       '°
zung   begründen   soll,   schriftlich  :geltend.ge-      Waib'lingen,9. Februar2o22
machtworden ist (§ 4Abs.4Satz 2 Nr. 2Gemo).      Fachbereich stadtblanung


